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1. (1)Der Gemeinderat hat die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Ausschisse zu wahlen. Auch Ersatzmitglieder des
Gemeinderates kénnen zu Mitgliedern von Ausschiissen gewéhit werden; im Ubrigen sind fur die Wahl der
Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Ausschusse die Bestimmungen tber die Wahl der Mitglieder des
Gemeindevorstands sinngemald anzuwenden, sofern der Gemeinderat nicht einstimmig einen anderen
Wahlvorgang beschlief3t.

2. (2)Die Anzahl der Mitglieder (Ersatzmitglieder) eines Ausschusses hat grundsatzlich der Anzahl der Mitglieder des
Gemeindevorstands (8 24 Abs. 1a) zu entsprechen. Der Gemeinderat kann jedoch mit einem mit Drei-Viertel-
Mehrheit zu fassenden Beschluss diese Anzahl erhdhen oder herabsetzen, die Anzahl der Mitglieder
(Ersatzmitglieder) eines Ausschusses muss jedoch mindestens drei betragen. Ist danach eine Fraktion, der
mindestens ein Mandat im Gemeindevorstand zukommt (8§ 26 Abs. 2), in einem Ausschuss nicht vertreten, ist der
Ausschuss jedenfalls um ein Mitglied (Ersatzmitglied) dieser Fraktion zu erweitern. (Anm: LGBI.Nr. 137/2007)

3. (3)Die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen haben nach den Grundsatzen des Verhaltniswahlrechts Anspruch
auf Besetzung der Obmanner (Obmann-Stellvertreter) der Ausschisse, soweit sie Gber wahlbare Vertreter in den
Ausschussen verfugen. Die Zahl der den einzelnen Fraktionen zukommenden Obmanner (Obmann-Stellvertreter)
ist unter sinngemafer Anwendung der Bestimmungen des 8 26 Abs. 2 zu berechnen; der Obmann (Obmann-
Stellvertreter) des Prufungsausschusses ist dabei nicht anzurechnen. Ein Mitglied einer Fraktion, die keinen
Anspruch auf Besetzung einer Obmann(Obmann-Stellvertreter)stelle hat, kann zum Obmann (Obmann-
Stellvertreter) eines Ausschusses gewahlt werden, wenn es gemeinsam von einer im Gemeinderat vertretenen
Fraktion, der Anspruch auf eine Obmann (Obmann-Stellvertreter)stelle zukommt, und der Fraktion, der es
angehort, vorgeschlagen wird. Diese Obmann(Obmann-Stellvertreter) stelle ist auf die Liste jener Fraktion
anzurechnen, welcher der Anspruch auf diese Stelle zukommt.

4. (4)Der Gemeinderat beschliel3t, welche Fraktion in einem bestimmten Ausschuss den Obmann (Obmann-
Stellvertreter) stellt. Der Gemeinderat wahlt fir jeden Ausschuss den Obmann und den Obmann-Stellvertreter
jeweils in Fraktionswahl, wobei jedoch nur Mitglieder des Gemeinderates wahlbar sind.

5. (5)Fur die Erledigung des Mandats eines Mitglieds (Ersatzmitglieds) eines Ausschusses gelten§ 30 - jedoch mit
Ausnahme des Abs. 3Z 2, 3 und 5 - sowie die §8 31 und 32 sinngemaRi.

6. (6)In die Ausschisse - mit Ausnahme des Prifungsausschusses - kann der Gemeinderat auch Personen, die ihm
nicht angehdren, mit beratender Stimme berufen. Die Bestimmungen Uber die gesetzliche
Geheimhaltungsverpflichtung (8 62a) gelten auch fir diese Personen.(Anm: LGBI.Nr. 64/2025)

7. (7))ede Fraktion, die in einem Ausschuss nicht vertreten ist, kann eine Vertreterin bzw. einen Vertreter mit
beratender Stimme in den Ausschuss entsenden (Fraktionsvertreterin bzw. Fraktionsvertreter). Eine solche
Entsendung ist der Obfrau bzw. dem Obmann des betreffenden Ausschusses schriftlich anzuzeigen und gilt bis zu
ihrem allfélligen Widerruf. Als Fraktionsvertreterin bzw. Fraktionsvertreter kann jedes Mitglied (Ersatzmitglied)
des Gemeinderats entsandt werden, das auf dem der Fraktion zugrunde liegenden Wahlvorschlag aufscheint. Fir
die Fraktionsvertreterin bzw. den Fraktionsvertreter gilt § 55 Abs. 3 sinngemal; sonstige Rechte, insbesondere
auch jene gemal? § 55 Abs. 6, kommen ihr bzw. ihm nicht zu. Im Fall der Verhinderung kann sich die
Fraktionsvertreterin bzw. der Fraktionsvertreter bei der Sitzung vertreten lassen; fir diese Ersatzvertreterin bzw.
diesen Ersatzvertreter gelten der dritte und vierte Satz sinngemaf. (Anm: LGBI.Nr. 91/2018)

(Anm: LGBI.Nr. 152/2001)

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gemo_1990/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gemo_1990/paragraf/26
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=137/2007&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gemo_1990/paragraf/26
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gemo_1990/paragraf/30
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gemo_1990/paragraf/31
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gemo_1990/paragraf/62a
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=64/2025&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gemo_1990/paragraf/55
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_gemo_1990/paragraf/55
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=91/2018&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=152/2001&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=152/2001&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 33 Oö. GemO 1990
	Oö. GemO 1990 - Oö. Gemeindeordnung 1990


